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RS OGH 1987/9/29 2Ob582/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1987

Norm

ABGB §833 C2

Rechtssatz

Eine Abänderung eines von allen Miteigentümern auf zehn Jahre abgeschlossenen Pachtvertrages durch die

Mehrheitseigentümerin dahin, daß es auf Lebenszeit des Pächters unkündbar bestehen soll, kann nicht als Maßnahme

der ordentlichen Verwaltung angesehen werden.
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